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Beschlussauszug 

aus der 
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen  

vom 18.09.2025 

 
Top 9.22 Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 18 der Gemeinde 

Ostseebad Boltenhagen für den zentralen Teil des „Alten Sportplatzes“ „Ho-
tel aja Resort Boltenhagen“ in Boltenhagen südlich der Ostseeallee 
hier: Behandlung der Stellungnahmen zum Vorentwurf  - Abwägungsbe-
schluss 

 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt wie folgt:   
1. Die während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und 

der Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen hat die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 
unter Beachtung des Abwägungsgebotes geprüft. 
Im Ergebnis der Abwägung ergeben sich:  
- zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen, 
- teilweise zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen und 
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen.   
Darüber hinaus werden Hinweise und Stellungnahmen ohne abwägungsrelevante Inhalte 
zur Kenntnis genommen.   
 

2. Die Abwägungsvorschläge und das Abwägungsergebnis gemäß Anlage 1 macht sich die 
Gemeinde Ostseebad Boltenhagen zu Eigen und ist Bestandteil dieses Beschlusses.  

 
Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 13 
davon anwesend:   12 
Zustimmung:  11 
Ablehnung: 0 
Enthaltung: 1 
Befangenheit: 0 
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